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Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Gangelt 
gem. § 6 Absatz 1 der Bekanntmachungsverordnung 

in Verbindung  
mit § 15 Absatz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Gangelt 

 
Folgende öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde 
Gangelt, www.gangelt.de, vollzogen: 
 
 
Nr. der 
Bekanntmachung 

Inhalt Bereitstellungstag 
Internet 

2022-04-01 Öffentliche Bekanntmachung zur Widmung 
von Verkehrsflächen  
 

06.04.2022 

2022-04-04 Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 

06.04.2022 

2022-04-05 Wahlbekanntmachung 
Am 15. Mai 2022 findet die Wahl  
zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr 
 

06.04.2022 

 
 
Die Bekanntmachungen können auch bei der Gemeindeverwaltung digital eingesehen 
oder während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden: 
 
Gangelt, den 6. April 2022 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Dahlmanns 
 

 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 
 

06.04.2022 

Datum Abnahme 

 



  Nr. 2022-04-01 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Gangelt 

Widmung von Verkehrsflächen 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat mit Beschluss vom 22. Februar 2022 gemäß § 6 
Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ziffer 3 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.1995 (GV. NW. S. 1028) die nachfolgend genannten Verkehrsflächen dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 
Die Straßen „Im Hatskestal“ (Gemarkung Gangelt Flur 4, Flurstücke 81, 118, 120, 165, 312 u. 
318, „Im Grootfeld“ (Gemarkung Gangelt Flur 4, Flurstück 311) und „Wasserfeld“ (Gemarkung 
Gangelt Flur 4, Flurstück 310) werden gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23.09.1995 (GV. NRW S. 1028) in der zurzeit 
gültigen Fassung als Gemeindestraßen für den öffentlichen Verkehr gewidmet. Entsprechend 
dem Bebauungsplan Nr. 67, Gangelt Nord V, erfolgt eine Beschränkung der Nutzung für die 
Grundstücke mit den Flurstücknummern 81, 118, 120, 165, 298, 311, 312 und 318 für den 
Straßenverkehr und teilweise eine Beschränkung der Benutzung für den Fußgängerverkehr.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 
Aachen, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis der Verwaltung: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer Klage bisher vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir 
Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu setzen. In vielen 
Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage sicher behoben 
werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 

Gangelt, den 31. März 2022 

Der Bürgermeister 

gez. Willems 

 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.04.2022 vollzogen. 



  Nr. 2022-04-02 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Gangelt 
 

  
Aufstellung und Auslegung der 1. Egänzung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Gewerbepark 
an der Heide“ in Gangelt im Parallelverfahren; 
hier: 1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zurzeit geltenden Fassung 
2. Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zurzeit geltenden Fassung 
 
Zu 1.: Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 die Aufstellung der             
1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Gewerbepark an der Heide“ beschlossen. 
 
Das Planungsziel besteht in der Nachverdichtung bestehender Gewerbegebiete. Hierdurch 
sollen die bestehenden Gewerbebetriebe gestärkt und der Bedarf zur Ausweisung neuer 
Gewerbegebiete an bisher unvorbelasteten Flächen reduziert werden. 
 
Das Plangebiet ist im nachstehenden Kartenauszug (DGK5) durch eine gestrichelte Linie 
gekennzeichnet: 
 
1. Ergänzung des Bebauungsplan Nr. 74 „Gewerbepark an der Heide“  
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Zu 2.: Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 ebenfalls beschlossen, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 
Die öffentliche Auslegung zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 74 erfolgt auf der 
Grundlage der in der Sitzung vorgestellten vorläufigen Planfassungen nebst Begründung und 
findet in der Zeit vom 

19.04.2022 bis einschließlich 19.05.2022 
 
während der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr, 
dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im 
Rathaus der Gemeinde Gangelt, 52538 Gangelt, Burgstr. 10, Zimmer-Nr.: 201/202, statt.  

 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu den Bauleitplänen schriftlich, zur 
Niederschrift oder im Internet über www.gangelt.de > Gemeindeentwicklung > Aktuelle 
Beteiligungen  abgegeben werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW 
(BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  
 
Erklärung 
Die vorgenannten Beschlüsse zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Gewerbepark an 
der Heide“ werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 
Hinweise  
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 
sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und des 
Auslegungsbeschlusses zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 74 „Gewerbepark an der 
Heide“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 29.03.2022 überein. Es wurde nach den  
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Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. Die Bekanntmachung wird hiermit 
angeordnet.  

 
Gangelt, 31.03.2022  

 
Willems 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.04.2022 vollzogen. 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 
 

06.04.2022 

Datum Abnahme 
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Gangelt 
 

Inkrafttreten der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 80 „Auf dem Esel“ in Gangelt- 
Langbroich der  Gemeinde Gangelt  
 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die 1. Ergänzung des 

Bebauungsplanes Nr. 80 „Auf dem Esel“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als 

Satzung beschlossen.  

 

Die räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes Nr. 80 ergeben sich aus dem 

nachfolgenden Kartenausschnitt. 

 

Geltungsbereich der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 80 

 
 

 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB.  

 

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und zusammenfassender Erklärung liegen ab 

sofort im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, Zimmer 201/202, 

während der allgemeinen Dienststunden, und zwar  

 

montags bis freitags von  8 15 - 12 30 Uhr 
dienstags von 14 00     - 16 00 Uhr 
donnerstags von 14 00  - 17 30 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unterlagen auf den 

Seiten des Planungs- und Beteiligungsservers der Gemeinde Gangelt unter dem Link 

http://www.o-sp.de/gangelt/liste?rechtskraft eingesehen werden. Zusätzlich sind die eingestellten 

Unterlagen zu dem Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter der 

Internetseite www.uvp.nrw.de zugänglich.  
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 80 in Kraft.  
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Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 

Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 80 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 

Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 

Entschädigungsansprüche hingewiesen. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung NRW 
(BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden 
Fassung  
 

Erklärung 
 

Der Satzungsbeschluss zur 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 80 „Auf dem Esel“ wird 

hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Hinweise  
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in der zurzeit 

geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  

GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 

der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt.  
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Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 
(GV.NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung  

 
 

Der Wortlaut der Bekanntmachung zum Satzungsbeschluss zur 1. Ergänzung des 

Bebauungsplanes Nr. 80 „Auf dem Esel“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 22.02.2022 und 

überein. 

     

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren. 

 

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  

 

 

 

Gangelt, 14.03.2022  

Willems 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.04.2022 vollzogen. 

 

Standort 

 

 

Datum Aushang 
 

06.04.2022 

Datum Abnahme 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 
 

I.      Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Gemeinde 
Gangelt 

 
 

werden in der Zeit vom 25. bis 29. April 2022  (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungs- 
zeiten 1   

 

Ort der Einsichtnahme  2  3 
im Rathaus, Burgstraße 10, 52538 Gangelt,  

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk ge-
mäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten- 
sichtgerät möglich. 4 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

II.      Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
 

 
spätestens am 29. April 2022 bis  
 

Uhrzeit 
 

12.30 
 
Uhr, bei dem Bürgermeister, 
 

Anschrift 3 

Burgstraße 10, 52538 Gangelt,  
 

 

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 

III.    Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 24. April 
2022 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch ein- 
legen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

IV.     Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
        

 
9 Heinsberg I  

 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen 

 

V.      Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1. jede/r in das Wahlverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r 

 

  a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wähler-    
verzeichnis (bis zum 29. April 2022) versäumt hat, 

 

  b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge- 
nommen worden ist, 
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  c)  wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt. 

 

VI.    Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 13. Mai 
2022, 18.00 Uhr, bei dem/der Ober-/Bürgermeister/in (Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige do-
kumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig 
und können deshalb nicht entgegengenommen werden. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl (14. Mai 2022), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den. 

 

Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen Voraus- 
setzungen den Antrag noch am Wahltage (15. Mai 2022) bis 15.00 Uhr stellen. 

 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach- 
weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 
 

VII.    Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem 
Ober-/Bürgermeister/der Ober-/Bürgermeisterin vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtli-
chen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in 
den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 

 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an den/die Ober-/Bürgermeister/Ober-/Bürgermeisterin absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage (15. Mai 2022) bis 18.00 Uhr eingeht. 
 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von 
 

 

 
der Deutschen Post AG 
 

 

als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 

 
Gangelt, den 04.04.2022 
 

  
Der Bürgermeister 
Willems  

                                                 
 
 
 

 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.04.2022 vollzogen. 
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1. 

Wahlbekanntmachung 
 

Am 15. Mai 2022 findet die Wahl  
zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. 

 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 1) 

 
 

Die Gemeinde 
 

 
Gangelt 

 

gehört zum Wahlkreis 
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und ist in 
 

Anzahl 

10 
 

Stimmbezirke eingeteilt: 2) 3) 4) 

 

Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann, sind in der Wahlbenach- 
 

 

richtigung, die in der Zeit vom 

Datum 
 

04. 

 

bis 

Datum 
 

24. April 2022 

 

zugestellt worden ist, angegeben. 5) 

 

Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann  6) 
 

 

während der allgemeinen Dienstzeit 
 

in der Zeit von 

Uhrzeit 

 
 

bis 
 

Uhrzeit 

 
 

Uhr in 
 

Ort, Raum 

 
Im Rathaus, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, 

 

eingesehen werden. 
 

2.   Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er/sie eingetragen ist. 

 

Der/Die Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine/ihre 
Person auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlangen abzugeben. 
 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Be-
werbers/jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der zu-
gelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

 
 
Der/Die Wähler/in gibt 
 

seine/ihre Erststimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem/welcher Bewerber/in sie gelten soll, 
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  Nr. 2022-04-05 

 
 

seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab 
 

dass er/sie im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll, 
 

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie er/sie gewählt hat. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterlagen be- 
schaffen (siehe Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Er/Sie muss seinen/ihren Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig dem Bürgermeister übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Er/Sie kann den Wahlbrief auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters abgeben. 
 

 

Für die Gemeinde werden 
Anzahl 

2 
 

Briefwahlvorstände gebildet. 
 

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 

Uhrzeit 

16.00 
 

Uhr im 
Bezeichnung des Gebäudes, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Gemeinde Gangelt, Rathauses, Burgstraße 10, 52538 Gangelt,  
 

zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. Die Ermittlung und Feststellung des Briefwahler-
gebnisses sind ebenfalls öffentlich. Siehe Punkt 4. dieser Wahlbekanntmachung. 
 

Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 
LWahlG). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar  
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

 
 
Gangelt, den 4. April 2022 

  

 
Der Bürgermeister 
Willems 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, www.gangelt.de, am 06.04.2022 vollzogen. 


